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(2) Die Reihenfolge, in der die in der Liste verzeichneten 
Schöffen an den einzelnen ordentlichen Sitzungen des Jahres 
teilnehmend wird im Dezember jedes Jahres durch Auslosung 
für das folgende Jahr bestimmt. Das Los wird in öffentlicher 
Sitzung gezogen, und zwar beim Amtsgericht durch den auf
sichtsführ enden Amtsrichter, beim Landgericht durch den 
Landgerichtspräsidenten oder einen von ihm beauftragten 
Richter. Über die Sitzung wird von dem Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle ein Protokoll aufgenommen.

(3) Die Reihenfolge, in der die Geschworenen an den Ta
gungen des Schwurgerichts teilnehmend wird für das ganze 
Geschäftsjahr im voraus durch Auslosung bestimmtd die durch 
den Landgerichtspräsidenten oder einen von ihm beauftragten 
Richter in öffentlicher Sitzung vorzunehmen ist. Abs. 2 Satz 3 
findet Anwendung.

Anm.: Br: § 6 Abs. 2: Die Reihenfolge, in der die in der Liste 
verzeichneten Schöffen an den einzelnen ordentlichen Sitzungen des 
Jahres teilnehmen, \ wird erstmalig im Juni 1949, später im Dezember 
jedes Jahres durch Auslosung für das folgende Jahr bestimmt. Das 
Los wird in öffentlicher Sitzung gezogen, und zwar beim Amts
gericht durch den Amtsrichter, beim Landgericht durch den Land- 
gerichtspräsidenien oder einen von ihm beauftragten Richter. Über 
die Sitzung wird von dem Urkundsbeamten der Geschäftsstelle ein 
Protokoll auf genommen.

M: § 6 Abs. 2 S.2: Das Los wird in öffentlicher Sitzung ge
zogen, und zwar beim Amtsgericht durch den Amtsrichter, beim 
Landgericht durch den Landgerichts Präsidenten oder einen von ihm 
beauftragten Richter.

§7
(1) Der Vorsitzende des Gerichts setzt die Schöffen von den 

Sitzungstagen, an welchen sie in Tätigkeit zu treten haben, 
unter Hinweis auf die gesetzlichen Folgen des Ausbleibens in 
Kenntnis.

(2) Der Landgerichtspräsident setzt die Geschworenen von 
der Auslosung mit dem Hinzufügen in Kenntnis, daß ihnen 
darüber, ob und zu welchem Tage sie einberufen werden, eine 
weitere Nachricht zugehen werde.

§8
(1) Lehnt ein Schöffe oder Geschworener die Berufung nach 

§ 3 ab oder machen die Geschäfte die Anberaumung außer
ordentlicher Sitzungen erforderlich oder sind aus einem an-


